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Vorwort

Vom 29. bis zum 31. 8.  2019 fand in Würzburg die fünfte Tagung des 
Chinesisch-Deutschen Strafrechtslehrerverbandes (CDSV) statt. Thema 
waren diesmal die Beteiligungslehren (Modelle, Erscheinungsformen und 
Herausforderungen). Die auf beiden Seiten hervorragend besetzte Tagung 
fand wie die vorangegangenen Veranstaltungen in einem vertrauensvollen, 
akademisch anspruchsvollen und diskussionsfreudigen Klima statt, für das 
die beiden Organisatoren der Veranstaltungsreihe, Herr Prof. Dr. Genlin 
Liang von der Juristischen Fakultät der Peking-Universität und der Heraus-
geber dieses Bandes, überaus dankbar sind.

Für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Organisation der Tagung 
und der redaktionellen Kontrolle der Beiträge sind wir Herrn Dr. Carsten 
Kusche, inzwischen Inhaber einer Junior-Professur in Mannheim, und 
meinem Mitarbeiter Herrn Chang Liu zu herzlichem Dank verpflichtet. Zu 
danken haben wir des Weiteren Frau Franziska Schmitt für die Erstellung 
des Sachregisters. Die Pandemie hat die Publikation der Beiträge erheblich 
verzögert. Für ihre nicht nachlassende Unterstützung in diesem schwierigen 
Prozess danke ich Frau Bettina Gade (Verlag Mohr Siebeck) sehr herzlich!

Veitshöchheim, im Februar 2023 Prof. Dr. Eric Hilgendorf
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Erster Themenkomplex

Grundlagen der Beteiligungslehre –   
Einheitstäterschaft vs. Differenziertes Modell





Täterschaft und Tatbeteiligung

Grundlagen und Kriterien aus 
rechtsvergleichender Sicht

Albin Eser

Wenn man strafrechtliche Verbote in Form gesetzlicher Straftatbestände an-
schaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass Straftaten grundsätzlich 
nur von Einzelpersonen begangen werden können. Wenn es beispielsweise 
heißt; „wer einen anderen Menschen tötet“, „wer eine fremde Sache weg-
nimmt“, oder „wer einen anderen betrügt“, fragt es sich, wer eigentlich dieser 
„wer“ sein soll. Ist damit nur gemeint, wer die verschiedenen Verbrechens-
merkmale jeweils unmittelbar in eigener Person verwirklicht? Von einem 
solchen Alleintäter scheint das Gesetz bei der Formulierung der Straftat-
bestände auszugehen. Sicherlich gibt es diesen Alleintäter. Aber würde 
dessen Bild als „Normalfall“ tatsächlich auch der Wirklichkeit gerecht? Das 
ist zu bezweifeln; denn wenn man sich die ungeheure Vielfalt von Krimi-
nalität vor Augen führt, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Dann stellt sich 
heraus, dass die meisten Straftaten nicht ausschließlich von einer einzelnen 
Person begangen werden, sondern mehrere Personen in unterschiedlicher 
Weise an der Tatbegehung beteiligt sein können.1

1 Vgl. zum Folgenden etwa Eser, Strafrecht II: Schwerpunkt Tatbeteiligung, 3. Aufl. 
1980, S. 143–217 = www.freidok.uni-freiburg.de/data/9743; Eser/Huber/Cor nils (Hrsg.), 
Einzelverantwortung und Mitverantwortung im Strafrecht. European Colloquium 1996 
on Individual, Participatory and Collective Responsibility in Criminal Law, 1998; Eser, 
Individual Criminal Responsibility, in: Cassese/Gaeta/Jones (eds.), The Rome Statute of 
the International Criminal Court, Vol. 1, 2002. = www.freidok.uni-freiburg.de/data/6318; 
Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law – Perpetration versus Complicity, 1998, 188–
205; Hamdorf, Beteiligungsmodelle im Strafrecht, 2002; Heine/Weißer, in: Schönke/
Schröder, Täterschaft und Teilnahme (§§ 25–31), 30. Aufl. 2019; Roxin, Strafrecht AT, 
Bd. II, 2003, 1–328; Sieber/Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender 
Darstellung. Allgemeiner Teil. Teilband 4: Tatbeteiligung, 2010; Sieber/Jarvers/Silver-
man (eds.), National Criminal Law in a Comparative Legal Context. Vol. 4.1, 2015, 
117–398; Weißer, Täterschaft in Europa, 2011; Werle/Burghardt, Establishing Degrees 
of Responsibility: Modes of Participation in Article 25 of the Rome Statute, in: van 
Sliederegt/Vasiliev (eds.), Pluralism in International Criminal Law, 2014, 301–319.
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A. Empirische Erscheinungsformen 
der Begehung einer Straftat

Bevor die demzufolge unterschiedlichen Beteiligungsformen nach strafrecht-
lichen Kategorien differenziert und terminologisch benannt seien, erscheint 
es jedoch angebracht, sich erst einmal noch ohne juristische Brille einen 
empirischen Überblick darüber zu verschaffen, auf welche unterschiedliche 
Weise Straftaten begangen werden können. Dies empfiehlt sich nicht zuletzt 
aus rechtsvergleichenden Gründen; denn wie sich im Verlauf dieser Tagung 
sicherlich noch zeigen wird – und dies dann tatsächlich auch immer wieder 
zutage trat –, kann man leicht aneinander vorbeireden, wenn man sich auf 
den Vergleich von Begriffen beschränkt, ohne den damit gemeinten Lebens-
sachverhalt wenigstens anzudeuten. Wenn etwa, um ein möglicherweise 
noch zu besprechendes Beispiel vorwegzunehmen, von „Mittäterschaft“ 
nach deutschem Sprachgebrauch die Rede ist, während eine solche Betei-
ligungsform im common law scheinbar nicht vorzufinden ist, kann sich 
bei näherer Betrachtung herausstellen, dass es eine solche Beteiligungs-
form durchaus auch im englischen und internationalen Strafrecht gibt: 
Dies zwar nicht unter der Bezeichnung als „Mittäterschaft“ oder in wört-
licher Übersetzung als „co-perpetratorship“, wohl aber als eine Form von 
„joint criminal enterprise“  – wobei damit allerdings auch Beteiligungs-
formen erfasst werden, die nach deutschem Strafrecht über den Begriff der 
„Mittäterschaft“ hinausgehen würden. Daher ist auch bei einem Vergleich 
von chinesischem und deutschem Recht davor zu warnen, aus dem Vor-
handensein gleichartiger juristischer Begriffe vorschnell auf gleichartige 
Regelungen zu schließen, ebenso wie umgekehrt aus dem Fehlen eines be-
stimmten Begriffes in einem Land kurzerhand der Schluss zu ziehen ist, dass 
es an einer entsprechenden Regelung fehle; denn der betreffende Sachverhalt 
könnte dort durchaus mit einem anderen Begriff erfasst sein.

Um also bei bloßer Begriffsvergleichung drohende Fehlschlüsse zu ver-
meiden, sollte man sich zunächst einmal einen empirischen Überblick über 
typische Formen der Tatbegehung verschaffen. Auf diese Weise wird auch 
sichtbar werden, welche Begehungsformen in den Blick zu nehmen sind, 
wenn es im zweiten Schritt um die normativ-rechtliche Erfassung und Ein-
ordnung gehen wird.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich aus empirischer Sicht im 
wesentlichen folgende Beteiligungsformen unterscheiden:

(a) So zunächst die volle Tatbestandsverwirklichung durch eine einzige 
Person, wie dies beispielsweise bei der Erschießung eines Menschen durch 
einen einzigen alleinstehenden Schützen der Fall ist.

(b) Sodann die Tatbestandsverwirklichung durch zusammenwirkende 
Ursachen unabhängig voneinander handelnder Personen, wie etwa in dem 
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vor kurzem in der Presse berichteten Fall, dass der Gast eines Restaurants 
dadurch den Tod fand, dass ein Küchengehilfe ein gifthaltiges Spülmittel 
ohne Umbenennung in eine leere Saftflasche umfüllte, diese von einem 
Kollegen in einen Kühlschrank gestellt wurde und ein Kellner daraus einen 
vermeintlichen Orangensaft dem Gast servierte.

(c) Während es sich in diesem ungewöhnlichen Fall jeweils unbeabsichtigt 
um letztlich tödliche Tatbeiträge gehandelt haben mag, spielt in der krimi-
nellen Wirklichkeit das bewusste arbeitsteilige Zusammenwirken mehrerer 
Personen eine größere Rolle, wobei die einzelnen Tatbeiträge unterschiedlich 
wesentlich, der Organisationsgrad unterschiedlich intensiv und das Erfolgs-
interesse unterschiedlich stark sein können. So können beispielsweise bei 
einem gemeinschaftlichen Wohnungseinbruch die beiden Einbrecher eine 
gleichwertige Verteilung der erbeuteten Schmuckstücke verabredet haben 
(c1), während sich der Tippgeber und der Schmierensteher jeweils mit einem 
geringeren Entgelt zufrieden geben (c2).

(d) Des weiteren ist das Anstoßen einer Straftat, ohne selbst an der 
Ausführung beteiligt zu sein, zu nennen  – wobei der Tatausführende 
unterschiedlich selbständig handeln oder instrumentalisiert sein kann. Ers-
teres ist der Fall, wenn der A den B zur Tötung des C anstiftet und B die Tat 
dann selbstständig ausführt (d1). War dem B hingegen von A vorgespiegelt 
worden, dass es sich beim Zielobjekt nicht um den C, sondern um ein Tier 
handele, ist der Beteiligungscharakter ein ganz anderer, nämlich ein Fall von 
mittelbarer Täterschaft (d2).

(e) Konnte in den vorangegangenen Fällen die jeweilige Straftat sowohl 
von einem Einzelnen als auch durch das Zusammenwirken von mehreren 
Personen begangen werden, wo es also nicht unbedingt auf die Mitwirkung 
Mehrerer ankommt, gibt es auch Straftaten, die gar nicht anders als unter 
Beteiligung mehrerer Personen verwirklicht werden können: so einerseits 
in der Weise, dass – wie im Falle von Gefangenenmeuterei (§ 121 StGB) – 
nicht schon der Ausbruch eines einzelnen Strafgefangenen für die Tatbege-
hung, sondern mehrere zusammenwirken müssen: sog. Konvergenzdelikte 
(e1), oder dass andererseits – wie im Fall von Wucher – die Tat nicht ohne 
Mitwirkung des betroffenen Opfers verwirklicht werden kann: wie im Falle 
von sog. Begegnungsdelikten (e2).

(f) Auf eine wiederum etwas andersartige Weise setzen völkerstrafrecht-
liche Systemverbrechen auf Täter- und/oder Opferseite die Beteiligung 
mehrerer Personen voraus.

(g) Als ein modernes Phänomen können Straftaten nicht nur von natür-
lichen Personen begangen werden, vielmehr kann vor allem schwere Wirt-
schaftskriminalität immer mehr von juristischen Personen oder vergleich-
baren Kollektiveinheiten ausgehen.
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(h) Auch in temporaler Hinsicht kommt über die eigentliche Tataus-
führung hinaus eine Beteiligung in Betracht: so einerseits durch Vorver-
lagerung, indem Vorstufen eines Verbrechens kriminalisiert werden, wie 
insbesondere im Fall von Verbrechensverabredungen und conspiracy, und 
zwar unabhängig davon, ob das beabsichtigte Verbrechen tatsächlich zur 
Ausführung kommt.

(i) Andererseits kommt auch nachträgliche Tatbeteiligung in Betracht, 
wie etwa dadurch, dass der Dieb seine Beute erst mittels der nachfolgenden 
Hehlerei eines anderen zu Geld machen kann.

B. Normative Erfassungsmodelle

Wenn man sich die Vielfalt möglicher Beteiligungsformen vor Augen hält, 
wie sie vorangehend lediglich in wesentlichen Grundtypen aufgezeigt 
wurden und die sich leicht noch weiter differenzieren ließen, fragt es sich, 
wie sich diese Komplexität normativ erfassen lassen soll, und zwar sowohl 
umfassend wie auch sachlich adäquat: einerseits umfassend dadurch, dass 
man alles in einen Topf wirft, andererseits aber dabei doch unterschiedlich 
gewichtigen Tatbeiträgen differenzierend Rechnung zu tragen versucht? 
Wie schwer, wenn überhaupt möglich, eine solche Quadratur des Kreises 
zu erreichen ist, zeigt sich daran, dass es weltweit betrachtet wohl kaum 
zwei Länder geben dürfte, in denen die Tatbeteiligung strafrechtlich in 
völlig gleicher Weise geregelt wäre. Immerhin gibt es aber zwei konträre 
Grundmodelle, von denen das eine mehr auf eine einheitliche Erfassung 
aller Beteiligungsformen ausgerichtet ist, während das andere mehr zu 
Differenzierung tendiert.

I. Monistisches Einheitstätermodell – 
Extensiver Täterbegriff

Wenn man alle Formen der Beteiligung an einer Straftat möglichst ein-
heitlich erfassen will, ist dies sicherlich am besten mit einem monistischen 
Einheitstätermodell zu erreichen. Für dieses ist charakteristisch, dass jede 
Person, die in irgendeiner Weise zur Verwirklichung einer Straftat beige-
tragen hat, als Mitverursacher verstanden wird, und zwar ohne dass dabei 
im Sinne eines „extensiven Täterbegriffs“ zwischen unterschiedlichen 
Graden der Beteiligung unterschieden würde, wie auch ohne Rücksicht 
darauf, wie nah oder fern der kausale Beitrag zum tatbestandlichen Erfolg 
steht. Lässt man von den eingangs geschilderten Erscheinungsformen der 
Beteiligung die unter A. (f) bis (i) genannten hier einmal beiseite, so ist nach 
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dem monistischen Einheitsmodell jeder, der in einer der unter A. (a) bis (e) 
angeführten Form für die Tatbegehung mitursächlich war, als Täter zu be-
trachten. Demgemäß ist wesentliche Grundlage der Mitverantwortung für 
die Tat die objektive Gleichwertigkeit aller kausalen Tatbeiträge im Sinne 
der Äquivalenztheorie, während subjektive Faktoren, wie das unterschied-
liche Tatinteresse oder die unterschiedlich starke Mitbeeinflussung der Tat, 
jedenfalls auf der Unrechtsebene keine Rolle spielen. Demzufolge kann der 
unterschiedlichen Art und Intensität der Tatbeteiligung allenfalls auf der 
Strafzumessungsebene Rechnung getragen werden.

Prominente Vertreter dieses Einheitstätermodells sind in Europa 
Dänemark, Österreich, Island und Italien. Wohl am klarsten und kürzesten 
kommt dieses Modell im österreichischen Strafgesetzbuch zum Ausdruck:

„§ 12 Behandlung aller Beteiligter als Täter
Nicht nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch 
jeder, der einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen, oder sonst zu ihrer Aus-
führung beiträgt.

§ 13 Selbstständige Strafbarkeit der Beteiligten
Waren an der Tat mehrere beteiligt, so ist jeder von ihnen nach seiner Schuld zu 
bestrafen.“

Fragt man nach den Vorteilen dieses Modells, so fällt vor allem seine Ein-
fachheit ins Auge  – so jedenfalls auf den ersten Blick; denn anders als 
bei den nachfolgend zu betrachtenden Differenzierungsmodellen scheint 
man sich bei der einheitlichen Behandlung aller Tatbeteiligten als Täter 
schwierige Abgrenzungsfragen zwischen verschiedenartigen Tätern und 
Teilnehmern ersparen zu können. Auch lassen sich damit etwaige Strafbar-
keitslücken vermeiden, wie sie bei unklaren Abgrenzungsproblemen 
zwischen unterschiedlichen Beteiligungsformen entstehen können. Nicht 
zuletzt erscheint bei jeweils selbstständiger Strafbarkeit der Beteiligten vor-
teilhaft, dass die Strafbarkeit des einen nicht von der eines anderen Betei-
ligten abhängt und damit Akzessorietätsprobleme entfallen, wie sie sich bei 
Differenzierungsmodellen stellen können.

Schaut man allerdings genauer hin, so scheinen auch Einheitstätermodelle 
nicht ohne differenzierende Beschreibungen auszukommen. Wenn bei-
spielsweise nach § 23 des dänischen Strafgesetzes die für eine Straftat 
geltende Strafvorschrift anwendbar ist auf „alle, die durch Anstiftung, 
Rat und Tat daran mitgewirkt haben“, dann klingt darin nicht nur die für 
Differenzierungsmodelle typische Unterscheidung von Täterschaft, An-
stiftung und Beihilfe an, vielmehr müssen dann eigentlich auch diese jewei-
ligen Elemente nachgewiesen werden, um die Tatbegehung zu begründen. 
Auch bei der österreichischen Gleichstellung der unmittelbaren Täterschaft 
mit dem – der Anstiftung ähnlichen – „Bestimmen“ dazu und mit den – der 
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Beihilfe ähnlichen – Beiträgen zur Tatausführung kann es nicht verwundern, 
dass sich in der österreichischen Dogmatik eine Differenzierung zwischen 
„Ausführungstäterschaft“, „Bestimmungstäterschaft“ und „Beitragstäter-
schaft“ entwickelt hat.

Wenn dem aber so ist, wenn sich also die Tatbeteiligung nicht auf schlichte 
Mitverursachung reduzieren lässt, sondern Art und Gewicht des jeweiligen 
Tatbeitrags doch irgendwie zum Ausdruck gebracht werden sollen, warum 
sollte dies erst im Rahmen der Strafzumessung und nicht bereits im Schuld-
spruch geschehen? Das ist genau die Frage, auf welche die Differenzierungs-
modelle eine Antwort zu geben versuchen.

II. Dualistische Differenzierung zwischen Täterschaft 
und Teilnahme – Restriktiver Täterbegriff

1. Grundstruktur

Für Differenzierungsmodelle ist charakteristisch, dass zwischen „Täter-
schaft“ im engeren Sinne und bloßer „Teilnahme“ unterschieden wird. 
Diese „restriktive“ Theorie von Täterschaft beruht auf der Beobachtung, 
dass, abgesehen von wirklich gleicher Kooperation mehrerer Personen bei 
der Tatbegehung, die kausalen Tatbeiträge nach Gewicht und Nähe zum 
tatbestandlichen Erfolg derart unterschiedlich sein können, dass es un-
gerecht wäre, alle Beteiligten auf dieselbe Weise zu behandeln. Deshalb 
wird der Begriff des „Täters“ – im gleichen Sinne wie nach dem angloame-
rikanischen „perpetrator“ oder der spanischen „autorìa“ – auf die Tatbetei-
ligten beschränkt, die entweder im Zentrum der Tatbegehung stehen oder 
diese mittels eines übergeordneten Einflusses maßgeblich mitbestimmen, 
während alle anderen beteiligten Personen als bloße „Teilnehmer“  – im 
Sinne von „accomplices“, „accessories“ oder „participants“  – verstanden 
werden. Zusätzlich können diese zwei Gruppen weiterhin unterteilt sein, 
indem bei der Täterschaft unterschieden wird zwischen Einzeltäter, Mit-
täter und mittelbarem Täter, bzw. bei der Teilnahme zwischen Anstifter 
und Gehilfe, wobei sich in der angloamerikanischen Teilnahmedogmatik 
sogar noch weitere Unterscheidungen finden, wie bei Anstiftung zwischen 
solicitor und instigator bzw. bei Beihilfe zwischen aider und abettor.

Prominente Vertreter dieser dualistischen Differenzierung zwischen Tä-
terschaft und Teilnahme sind in Europa Deutschland, Frankreich, Polen 
und die Schweiz, wo der Täterschaft (einschließlich möglicher Unter-
arten) als Formen der Teilnahme Anstiftung und Beihilfe gegenübergestellt 
werden. Von anderen Kontinenten sind beispielsweise die Elfenbeinküste, 
Japan und Südkorea sowie die Türkei hierher zu rechnen, ebenso wie auch 
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die international-strafrechtliche Regelung des Rom-Statuts diesem Grund-
modell nahekommt. Als Besonderheit ist Spanien zu erwähnen, wo zwar 
ebenfalls zwischen Täterschaft und Teilnahme unterschieden wird, als 
Teilnahme jedoch nur die Beihilfe gilt, während die Anstiftung der Täter-
schaft zugeschlagen wird (Art. 27–29 Nuevo Código Penal). Wiederum 
andere Differenzierungen des dualistischen Modells sind in Australien, 
England, Russland und, wie sich im Verlauf dieser Tagung gezeigt hat, 
auch in der Volksrepublik China vorzufinden. Nicht zuletzt liegt auch 
den norwegischen und schwedischen Mischsystemen ein Differenzierungs-
bemühen zugrunde.

Auch wenn somit die verschiedenen nationalen und internationalen Re-
gelungen in mancher Hinsicht voneinander abweichen, erscheinen doch 
zumindest zwei Merkmale für das Differenzierungsmodell charakteristisch:

Zum einen ist es die Möglichkeit, Täter und Teilnehmer in unterschied-
licher Weise zu bestrafen, indem entweder Täter verschärft oder Teilnehmer 
strafmildernd sanktioniert werden, oder indem Teilnahme nur bei Ver-
brechen, nicht aber bei bloßen Vergehen strafbar sein soll, oder indem für 
Teilnahme Vorsatz erforderlich ist und nicht bloße Fahrlässigkeit ausreichen 
soll.

Das andere Merkmal betrifft das Verhältnis zwischen der „Haupttat“ 
des Täters und den Tatbeiträgen der Teilnehmer im Sinne „derivater“ oder 
„akzessorischer“ Verantwortlichkeit. Anders als beim Einheitstätermodell, 
bei dem jeder kausal zur Straftat Beitragende individuell für sein eigenes 
Verhalten verantwortlich ist, hängt beim Differenzierungsmodell die 
Strafbarkeit oder Teilnehmer akzessorisch von der Haupttat ab. Damit 
stellt sich die Frage, wie eng und streng diese Abhängigkeit sein muss. 
Dazu sind grundsätzlich zwei Wege denkbar: Auf dem einen Weg setzt 
die Strafbarkeit des Teilnehmers voraus, dass der Haupttäter selbst alle 
Strafbarkeitserfordernisse erfüllt, und zwar einschließlich seiner eigenen 
Schuldhaftigkeit und ausschließlich irgendwelcher Rechtfertigungs- oder 
Entschuldigungsgründe. Diese sogenannte „strikte Akzessorietät“, wie sie 
traditionell vertreten wird, hat beispielsweise bei einem Kriegsverbrechen 
zur Folge, dass der Anstifter dazu straflos bleibt, wenn der Haupttäter, weil 
ein noch schuldunfähiges Kind, selbst nicht strafbar ist. Um solche Strafbar-
keitslücken zu vermeiden, soll auf einem anderen mehr modernen Weg für 
die Strafbarkeit des Teilnehmers genügen, dass die Haupttat rechtwidrig 
ist, ohne dass der Täter unbedingt schuldhaft gehandelt haben müsste. 
Nach dieser sogenannten „limitierten Akzessorietät“ bleibt der Anstifter 
zu einem Kriegsverbrechen selbst dann strafbar, wenn der Haupttäter bei-
spielsweise wegen eines entschuldbaren Irrtums nicht zur Verantwortung 
gezogen werden kann oder als „Kindersoldat“ aus Altersgründen noch 
schuldunfähig war.
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2. Typen von Täterschaft und Teilnahme – Abgrenzungskriterien

Angesichts der Feststellung, dass je nachdem, ob Tatbeteiligung als Tä-
terschaft oder als bloße Teilnahme einzuordnen ist, die Folgen sehr 
unterschiedlich sein können, kommt der Abgrenzung zwischen beiden 
umso größere Bedeutung zu. Abgrenzung aber bringt bekanntlich Grenz-
probleme mit sich. Das betrifft von den eingangs aufgelisteten empirischen 
Erscheinungsformen insbesondere die Fallgruppe des arbeitsteiligen Zu-
sammenwirkens Mehrerer (oben A.[c]), wo es um die Abgrenzung von 
Mittäterschaft und Beihilfe geht, sowie die Fallgruppe des Anstoßens einer 
Straftat (oben A. [d]), wo bloße Anstiftung von mittelbarer Täterschaft ab-
zugrenzen ist. Doch bevor auf solche Einzelabgrenzungen einzugehen ist, 
erscheint es angebracht, zunächst einmal zur grundsätzlichen Abgrenzung 
von Täterschaft und Teilnahme die wichtigsten Differenzierungstheorien 
vorzustellen. Dies sei hier vornehmlich an der deutschen Theoriediskussion 
demonstriert, wird doch kaum in einem anderen Land derart heftig über 
Täterschaft und Teilnahme gestritten wie hierzulande.

a) „Formal-objektive“ Abgrenzung: Verwirklichung eines 
Tatbestandsmerkmals

Nach der dogmengeschichtlich ältesten Abgrenzungstheorie ist Täter, wer 
eine tatbestandsmäßige Handlung ausführt, während jeder andere Tat-
beitrag, der (noch) nicht (oder nicht mehr) in den Kreis der tatbestandlichen 
Handlungsumschreibung fällt, nur als Teilnahme erfassbar sein soll. Ohne 
sich mit dieser Art der Abgrenzung hier näher auseinandersetzen können, 
ist daran zwar richtig, dass beim Abstellen auf die eigene Erfüllung eines 
tatbestandlichen Elements dem Täterschaftsgedanken am besten Rechnung 
getragen werden kann. Dieser formale Vorzug wird jedoch durch ungleich 
schwerere materielle Gewichtsverzerrungen erkauft; denn kann es nicht von 
mehr oder weniger äußeren Zufälligkeiten abhängen, ob bei völlig gleichem 
Tatinteresse und gleich starker Beherrschung des Tatgeschehens der eine 
Tatbeteiligte, etwa weil er den Schuss abgibt und damit tatbestandlich 
„tötet“, Täter ist, während der andere, der das Opfer mit Gewalt festhält, 
nur Gehilfe sein soll? Oder wäre es beispielsweise kriminalpsychologisch 
sachgerecht, den Bandenchef, der als „planendes Gehirn“ vom Schreibtisch 
aus das Tatgeschehen steuert, lediglich als Anstifter zu erfassen und nicht 
sogar als Mittäter oder mittelbaren Täter?

b) Subjektive „Animus-Theorie“: Täter- oder Gehilfenwille

Den gegen die formal-objektive Theorie bestehenden Bedenken suchte 
bereits das Reichsgericht dadurch abzuhelfen, dass es maßgeblich auf die 
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